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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

Gesetz zur Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der 
Grabsteinherstellung 

A)  Problem 

Der Landtag hat die Staatsregierung mit Beschluss vom 3. April 2014 
(Drs. 17/1487) aufgefordert, eine Rechtsgrundlage für den Erlass 
kommunaler Satzungsregelungen zu schaffen, die eine Verwendung 
von Grabmalen aus ausbeuterischer Kinderarbeit ausschließen. Dabei 
soll den Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) aus 
dem Urteil vom 16. Oktober 2013 (8 CN 1.12) Rechnung getragen 
werden. Gegenstand dieses Urteils ist eine städtische Friedhofssat-
zung, nach der nur Grabmale aufgestellt werden dürfen, die nach-
weislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des Überein-
kommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 
1291) hergestellt worden sind. Das BVerwG hat diese Satzungsbe-
stimmung für unwirksam erklärt. Es fehle an einer hinreichend be-
stimmten gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage, um den mit dem 
Verbot verbundenen Eingriff in die Berufsfreiheit der Steinmetze und 
Natursteinhändler zu rechtfertigen. 

 

B)  Lösung 

Das Bestattungsgesetz wird um eine spezielle Satzungsermächtigung 
ergänzt. Darin wird nicht nur die Möglichkeit für die Friedhofsträger 
begründet, ein Verwendungsverbot für Grabsteine zu erlassen, die 
nicht nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt wor-
den sind, sondern auch die grundlegenden Anforderungen an die 
Nachweispflicht geregelt. 

 

C)  Alternativen 

Keine 

 

D)  Kosten 

1. Staat 

Für den Staat entstehen durch die Neuregelung keine Kosten. 

 

2. Kommunen 

Für die Kommunen fallen geringfügige Kosten an, wenn sie sich 
dafür entscheiden, von der Satzungsermächtigung Gebrauch zu 
machen. In diesem Fall kann zusätzlicher Verwaltungsaufwand 
beim Vollzug der Satzungsregelungen entstehen. 
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3. Informationspflichten für die Wirtschaft 

Bei Erlass entsprechender Satzungsregelungen durch die Fried-
hofsträger ergibt sich mittelbar eine Informationspflicht für Unter-
nehmen, da sie in diesem Fall de facto nur Grabsteine oder Grab-
einfassungen absetzen können, die nachweislich ohne ausbeute-
rische Kinderarbeit hergestellt worden sind. Die Unternehmen 
müssen daher geeignete Nachweise beschaffen und an ihre Kun-
den weiterleiten. Von dieser Informationspflicht sind neben derzeit 
1.160 bayerischen Steinmetz- und Steinbildhauerbetrieben 
(Stand: 31. Dezember 2015) auch Natursteinimporteure betroffen, 
deren Zahl nicht bekannt ist. Es ist davon auszugehen, dass Her-
stellerbetriebe als solche zertifiziert werden. Daher fällt für Stein-
metze und Natursteinimporteure, die fortdauernde Geschäftsbe-
ziehungen zu einem Herstellerbetrieb unterhalten, in der Regel ein 
einmaliger Bürokratieaufwand an. Möglich ist es aber, dass Be-
triebe mehrere Zertifikate benötigen, wenn sie mit mehreren aus-
ländischen Herstellungsbetrieben kooperieren. Der für bayerische 
Wirtschaftsunternehmen insgesamt entstehende Bürokratieauf-
wand dürfte jedoch unter 20.000 Euro liegen. Zu den Bürokratie-
kosten kommen Kosten für die Beauftragung von Zertifizierungs-
organisationen, die nicht abgeschätzt werden können. 

 

4. Bürgerinnen und Bürger 

Auch für Bürgerinnen und Bürger können die kommunalen Rege-
lungen zu erhöhten Beschaffungskosten für Grabsteine und Grab-
einfassungen aus Naturstein führen. Eine Bezifferung der Mehr-
kosten ist allerdings nicht möglich. 
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Gesetzentwurf 

Gesetz zur Bekämpfung ausbeuterischer Kinder-
arbeit bei der Grabsteinherstellung 

 

§ 1 

Das Bestattungsgesetz (BestG) in der in der Bay-
erischen Rechtssammlung (BayRS 2127-1-G) veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 
Nr. 167 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. 
S. 286) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach Art. 9 wird folgender Art. 9a eingefügt: 

„Art. 9a 

Verbote von Grabsteinen  
aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

(1) 
1
Der Friedhofsträger kann durch Satzung 

bestimmen, dass Grabsteine und Grabeinfassun-
gen aus Naturstein nur aufgestellt werden dürfen, 
wenn sie nachweislich ohne schlimmste Formen 
von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Überein-
kommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsor-
ganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 
2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind. 
2
Herstellung im Sinne dieses Artikels umfasst 

sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewin-
nung des Natursteins bis zum Endprodukt.  

(2) 
1
Der Nachweis kann im Sinne von Abs. 1 

Satz 1 erbracht werden durch 

1. eine lückenlose Dokumentation, wonach die 
Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Na-
turstein ausschließlich in Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, weiteren Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz hergestellt 
worden sind, oder 

2. die schriftliche Erklärung einer Organisation, 
wonach  

a) die Herstellung ohne schlimmste Formen 
von Kinderarbeit erfolgt ist, 

b) dies durch sachkundige und unabhängige 
Kontrolleure regelmäßig und unangemel-
det vor Ort überprüft wird und  

c) die ausstellende Organisation weder un-
mittelbar noch mittelbar an der Herstellung 
oder am Handel mit Naturstein beteiligt ist. 

2
Ist die Vorlage eines Nachweises nach Satz 1 

unzumutbar, genügt es, dass der Letztveräußerer 
schriftlich 

1. zusichert, dass ihm keine Anhaltspunkte dafür 
bekannt sind, dass die verwendeten Grabstei-
ne und Grabeinfassungen aus Naturstein un-
ter schlimmsten Formen von Kinderarbeit her-
gestellt worden sind, und  

2. darlegt, welche wirksamen Maßnahmen ergrif-
fen worden sind, um die Verwendung von sol-
chen Grabsteinen und Grabeinfassungen zu 
vermeiden. 

(3) Eines Nachweises im Sinne von Abs. 1 
Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer 
glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder Gra-
beinfassungen aus Naturstein oder deren Rohma-
terial vor dem …………….. [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes] in das Bundesge-
biet eingeführt wurden.“ 

2. Art. 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Satznummerierung in Satz 1 wird gestri-
chen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

3. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben.  

4. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) Die Abs. 1 und 2 werden aufgehoben.  

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 1.  

c) Der bisherige Abs. 4 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 2. 

 

§ 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am ………………… in Kraft. 

(2) Das Gesetz zur Überleitung von Zuständigkei-
ten in der Gesundheit, im Arbeitsschutz und in der 
Ernährung vom 2. April 2009 (GVBl. S. 46, BayRS 
1102-5-S), das durch Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2014 (GVBl. S. 542) geändert worden 
ist, tritt mit Ablauf des …………….. [einsetzten: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach Abs. 1] außer 
Kraft.  
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Begründung: 

A) Allgemeiner Teil 

Mit Beschluss des Landtags vom 3. April 2014 (Drs. 
17/1487) ist die Staatsregierung aufgefordert worden, 
eine Rechtsgrundlage für den Erlass kommunaler 
Satzungsregelungen zu schaffen, die eine Verwen-
dung von Grabmalen aus ausbeuterischer Kinderar-
beit ausschließen. Dabei soll den Vorgaben des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG) aus dem Urteil vom 
16. Oktober 2013 (8 CN 1.12) Rechnung getragen 
werden. 

Das BVerwG hat in diesem Urteil die Regelung in 
einer städtischen Friedhofssatzung, nach der nur 
Grabmale aufgestellt werden dürfen, die nachweislich 
in der gesamten Wertschöpfungskette ohne ausbeute-
rische Kinderarbeit im Sinne des Übereinkommens 
Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 
17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291) hergestellt wur-
den, für unwirksam erklärt.  

Die den Kommunen eingeräumte allgemeine Sat-
zungsbefugnis sowie die Befugnis, die Benutzung 
ihrer öffentlichen Einrichtungen zu regeln, seien keine 
ausreichende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, 
um einen Eingriff in die durch Art. 12 Abs. 1 Grundge-
setz geschützte Berufsfreiheit der Steinmetze und 
Natursteinhändler zu rechtfertigen. Einer gesetzlichen 
Grundlage bedürfe es insbesondere im Hinblick auf 
das Nachweissystem. 

Die angegriffene Satzungsbestimmung verletze über-
dies das aus dem allgemeinen Rechtsstaatsprinzip 
(Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz) abzuleitende Bestimmt-
heitsgebot, da für den Normbetroffenen nicht erkenn-
bar sei, welche Nachweise zum Beleg dafür, dass die 
Grabmale nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
stammen, anerkannt würden. 

In ähnlicher Weise hat der Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg mit Urteil vom 29. April 2014 (1 S 
1458/12) entschieden. Dem Urteil liegt eine kommu-
nale Friedhofssatzung zugrunde, nach der nur Grab-
steine verwendet werden dürfen, die nachweislich aus 
fairem Handel stammen und ohne ausbeuterische 
Kinderarbeit hergestellt sind. Der Nachweis hierfür 
sollte durch ein vertrauenswürdiges, allgemein aner-
kanntes Zertifikat erbracht werden. 

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat 
entschieden, die Regelung sei mit dem Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz nicht vereinbar. Es bestehe keine 
hinreichend gesicherte Verkehrsauffassung, welche 
Zertifikate als vertrauenswürdig gelten können. Auch 
habe keine zuständige staatliche Stelle Zertifikate als 
vertrauenswürdig anerkannt. Schließlich sei auch 
nicht ausdrücklich unter Benennung der Zertifikate 
geregelt, welche Zertifikate als Nachweis ausreichen. 

Mit Beschlüssen vom 21. Mai 2015 (1 S 383/14) und 
21. September 2015 (1 S 536/14) hat der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg diese Recht-
sprechung bestätigt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die Anforderun-
gen der Rechtsprechung um und schafft die notwen-
dige gesetzliche Satzungsermächtigung. Daneben er-
folgen punktuelle Rechtsbereinigungen. 

 

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen 
Regelung 

Für den Erlass des Gesetzes zur Bekämpfung aus-
beuterischer Kinderarbeit bei der Grabsteinherstellung 
besteht zwingende Notwendigkeit. Ausbeuterische 
Kinderarbeit ist international geächtet. Völkerrechtlich 
ist dies insbesondere im Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) vom 
20. November 1989 und den Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation geregelt. Zu letzte-
ren zählen das Übereinkommen Nr. 182 über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 
17. Juni 1999 sowie das Übereinkommen Nr. 138 
über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäf-
tigung vom 26. Juni 1973. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat diese Übereinkommen ratifiziert, ihre 
wirksame Durchführung ist zu gewährleisten. Der 
Bayerische Landtag hat den politischen Willen, einen 
Beitrag zum internationalen Kampf gegen ausbeuteri-
sche Kinderarbeit zu leisten, mit seinem Beschluss 
vom 3. April 2014 (LT-Drs. 17/1487) bekräftigt. Um die 
Verwendung von Grabsteinen aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit in Friedhofssatzungen auszuschließen, 
bedarf es der Schaffung einer hinreichend bestimmten 
gesetzlichen Grundlage. Das BVerwG hat in seinem 
Urteil vom 16. Oktober 2013 (8 CN 1.12) klargestellt, 
die vorhandenen Satzungsermächtigungen reichen im 
Lichte der Berufsfreiheit der Steinmetze und Natur-
steinhändler nicht aus.  

 

C) Kosten-Nutzen-Abschätzung, Konnexität 

Für den Staat entstehen durch die Neuregelung keine 
Kosten. Für die Kommunen fallen geringfügige Kosten 
an, wenn sie sich dafür entscheiden, von der Sat-
zungskompetenz Gebrauch zu machen. In diesem 
Fall kann durch den Vollzug der Nachweispflicht zu-
sätzlicher Verwaltungsaufwand entstehen. Bei Erlass 
entsprechender Satzungsregelungen durch die Fried-
hofsträger ergibt sich mittelbar eine Informationspflicht 
für Unternehmen, da sie in diesem Fall de facto nur 
Grabsteine oder Grabeinfassungen absetzen können, 
die nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
hergestellt worden sind. Die Unternehmen müssen 
daher geeignete Nachweise beschaffen und an ihre 
Kunden weiterleiten. Von dieser Informationspflicht 
sind neben derzeit 1.160 bayerischen Steinmetz- und 
Steinbildhauerbetrieben (Stand: 31. Dezember 2015) 
auch Natursteinimporteure betroffen, deren Zahl nicht 
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bekannt ist. Der für bayerische Wirtschaftsunterneh-
men insgesamt entstehende Bürokratieaufwand dürfte 
aber unter 20.000 Euro liegen. Zu den Bürokratiekos-
ten kommen Kosten für die Beauftragung von Zertifi-
zierungsorganisationen, die jedoch nicht abgeschätzt 
werden können. Für Bürgerinnen und Bürger kann die 
Nachweispflicht zu erhöhten Beschaffungskosten für 
Grabsteine führen. Eine Bezifferung der Mehrkosten 
ist allerdings auch insoweit nicht möglich. 

 

D) Einzelbegründung 

Zu § 1  

Zu Nr. 1 

Gemäß Art. 9a Abs. 1 können die Friedhofsträger 
durch Satzung bestimmen, dass Grabsteine und Grab-
einfassungen aus Naturstein nur aufgestellt werden 
dürfen, wenn sie nachweislich ohne schlimmste For-
men von Kinderarbeit hergestellt worden sind. 

In Art. 9a Abs. 1 soll kein unmittelbares gesetzliches 
Verbot im Bestattungsgesetz begründet, sondern eine 
Ermächtigungsgrundlage für entsprechende Satzungs-
regelungen geschaffen werden. Dies achtet die in 
Art. 11 der Verfassung verankerte Befugnis der Ge-
meinden, Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
grundsätzlich selbst zu regeln. Bei Vorschriften, die 
Voraussetzungen für das Aufstellen von Grabsteinen 
festlegen, handelt es sich um Benutzungsregelungen 
der kommunalen Friedhöfe und damit um eine Ange-
legenheit der örtlichen Gemeinschaft. Ferner hat der 
Landtag in seinem Beschluss vom 3. April 2014 (Drs 
17/1487) die Staatsregierung beauftragt, eine Rechts-
grundlage für den Erlass kommunaler Satzungsrege-
lungen zu schaffen, die eine Verwendung von Grab-
malen aus ausbeuterischer Kinderarbeit ausschlie-
ßen. Auch das Urteil des BVerwG vom 16. Oktober 
2013 (8 CN 1.12) schließt es nicht aus, eine entspre-
chende Nachweispflicht in Friedhofssatzungen zu 
regeln, sofern nur eine hinreichend bestimmte gesetz-
liche Satzungsermächtigung vorhanden ist.  

Der Ausdruck „schlimmste Formen von Kinderarbeit“ 
ist im Sinn von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 
der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 
1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen 
zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit zu verstehen. Er umfasst dem Übereinkommen 
zufolge alle Formen der Sklaverei und alle sklaverei-
ähnlichen Praktiken, Zwangs- oder Pflichtarbeit sowie 
insbesondere alle Formen von Arbeit, die ihrer Natur 
nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie 
verrichtet wird, voraussichtlich für die Gesundheit, die 
Sicherheit oder die Sittlichkeit von Kindern schädlich 
ist. Im Interesse eines möglichst hohen Schutzniveaus 
ist der Begriff „Herstellung“ in Art. 9a Abs. 1 weit zu 
verstehen. Er umfasst die Gewinnung des Natursteins 
im Steinbruch sowie die weiteren Verarbeitungsschrit-
te bis zum Endprodukt. 

Art. 9a Abs. 2 bestimmt, wie der bei der Friedhofsver-
waltung vorzulegende Nachweis zu erbringen ist. Das 
BVerwG hat in seinem Urteil vom 16. Oktober 2013 (8 
CN 1.12) klargestellt, kommunale Satzungsregelun-
gen über eine Nachweispflicht greifen in die Berufs-
freiheit der deutschen Steinmetze ein und bedürfen 
daher einer hinreichend bestimmten gesetzlichen 
Ermächtigung. Somit ist der Gesetzgeber gehalten, 
das erforderliche Nachweissystem jedenfalls in seinen 
Grundzügen selbst zu regeln. Es wäre für die Stein-
metze unzumutbar, wenn jede Gemeinde in ihrem 
Gebiet Nachweisanforderungen stellen würde, die 
sich von denjenigen der Nachbargemeinden erheblich 
unterscheiden. Daher muss der Gesetzgeber den 
Friedhofsträgern Vorgaben an die Hand geben, wie 
der Nachweis geführt und die Einhaltung der vorge-
schriebenen Anforderungen sichergestellt werden 
kann. 

Gemäß Art. 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 kann der Nachweis 
durch eine lückenlose Dokumentation erbracht wer-
den, wonach die Grabsteine oder Grabeinfassungen 
aus Naturstein ausschließlich in Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, weiteren Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
und der Schweiz hergestellt worden sind. Bei diesen 
Staaten ist davon auszugehen, dass sie ihrerseits die 
notwendigen Schritte gegen ausbeuterische Kinderar-
beit ergriffen haben. Der Nachweis kann beispielswei-
se durch Rechnungen oder Lieferscheine geführt 
werden. 

Alternativ ist gemäß Art. 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 die 
schriftliche Erklärung einer Organisation (also ein 
Zertifikat) vorzulegen, wonach die Herstellung ohne 
schlimmste Formen von Kinderarbeit erfolgt ist. In 
dem Nachweis muss die ausstellende Organisation 
zudem schriftlich bestätigen, dass bei der Erstellung 
des Nachweises bestimmte Mindeststandards einge-
halten worden sind. Hintergrund dieser Regelung ist, 
dass es für Steinmetze in aller Regel mit zumutbarem 
Aufwand nicht nachprüfbar ist, ob ein Zertifikat aussa-
gekräftig und valide ist und auf tatsächlichen Inspekti-
onen in den Herkunftsländern der Natursteine beruht. 
Zugleich wäre aber auch der Aufwand für staatliche 
und kommunale Stellen, die Validität der ausgestellten 
Zertifikate und die Herkunft von Natursteinen selbst 
konsequent nachzuprüfen, schlechthin unverhältnis-
mäßig. Die von den Friedhofsträgern vorzunehmende 
Prüfung beschränkt sich daher grundsätzlich darauf, 
ob ein Zertifikat den gesetzlich vorgeschriebenen 
Inhalt hat. Es werden grundsätzlich alle Zertifikate 
anerkannt, die diesen Formvorgaben genügen. 

Zu den erforderlichen Mindeststandards gehören re-
gelmäßige und unangemeldete Überprüfungen vor Ort 
durch sachkundige und unabhängige Kontrolleure. 
Eine ausreichende Sachkenntnis der Kontrolleure 
kann insbesondere durch entsprechende Schulungen 
sichergestellt werden.  
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Die ausstellende Organisation muss ferner dafür sor-
gen, dass Kontrolleure grundsätzlich nicht nur von der 
Natursteinindustrie, sondern auch von internen Wei-
sungen der ausstellenden Organisation selbst unab-
hängig sind. Da der Herstellungsprozess bei Grab-
steinen nicht selten auf mehrere Produktionsstätten 
verteilt ist, die auch in verschiedenen Staaten liegen 
können, müssen alle Herstellungs- und Verarbei-
tungsstätten in die Prüfung einbezogen werden. 
Schließlich darf auch die ausstellende Organisation 
selbst weder unmittelbar noch mittelbar an der Her-
stellung oder am Handel mit Naturstein beteiligt sein.  

Das BVerwG hat in seinem Urteil vom 16.10.2013  
(8 CN 1.12) deutlich gemacht, das Erfordernis nach-
zuweisen, dass aufzustellende Grabmale nicht aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit herrühren, stelle eine 
schwerwiegende Beschränkung der Berufsausübung 
der Steinmetze dar. Der Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit sei nur gewahrt, wenn klar geregelt sei, wel-
cher Art der geforderte Nachweis zu sein hat und 
welche Nachweise als ausreichend angesehen wer-
den. Vor diesem Hintergrund ist auch eine Regelung 
für den Fall zu treffen, dass es nur unter unzumutba-
ren Belastungen möglich ist, die beschriebenen 
Nachweise zu erbringen.  

Sollte die Vorlage eines Nachweises nach Art. 9a 
Abs. 2 Satz 1 unzumutbar sein, bestimmt daher Art. 
9a Abs. 2 Satz 2, dass eine schriftliche Erklärung des 
Letztveräußerers genügt, wonach ihm keine Anhalts-
punkte dafür bekannt sind, dass die verwendeten 
Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein 
unter schlimmsten Formen von Kinderarbeit herge-
stellt worden sind. Der Letztveräußerer muss zudem 
darlegen, welche wirksamen Maßnahmen ergriffen 
worden sind, um die Verwendung von solchen Grab-
steinen und Grabeinfassungen zu vermeiden. Die 
Darlegung muss substantiiert und nachvollziehbar 
sein. Gegenüber dem Friedhofsträger ist ferner darzu-
legen, warum die Vorlage eines Nachweises im kon-
kreten Fall unzumutbar ist. Dies ist etwa bei Natur-
steinimporten aus Staaten denkbar, für die bisher 
noch keine Zertifizierungen angeboten werden. Die 
Zertifizierungskosten allein sollen nicht ausschlagge-
bend sein. Denkbare Maßnahmen des Letztveräuße-
rers, um die Verwendung von Grabsteinen und Grab-
einfassungen aus ausbeuterischer Kinderarbeit zu 
vermeiden, können etwa Erkundigungen beim Zwi-
schen- oder Großhändler sein. 

Um dem grundrechtsrelevanten Bestandsschutzinte-
resse von Steinmetzbetrieben mit großen Lagerbe-
ständen Rechnung zu tragen, ist schließlich eine 
Übergangsregelung notwendig. Gemäß Art. 9a Abs. 3 
sind alle Natursteine, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ins Bundesgebiet eingeführt worden sind, 
von der Nachweispflicht befreit. Der Zeitpunkt der 
Einführung des Grabmals oder der Grabeinfassung in 
das Bundesgebiet ist gegenüber dem Friedhofsträger 
glaubhaft zu machen. Der Begriff der Glaubhaftma-
chung ist dabei wie in § 294 der Zivilprozessordnung 
zu verstehen. Regelmäßig wird die Beweisführung 
durch Rechnungen oder Lieferscheine möglich sein. 
Ist dies nicht möglich, können die maßgeblichen Um-
stände auch auf andere geeignete Weise glaubhaft 
gemacht werden. Zu denken ist etwa an Rohmaterial, 
das bereits jahrelang auf dem Betriebsgelände lagert, 
sodass Lieferdokumente nicht mehr existieren. In 
diesem Fall kann etwa eine schriftliche, mit einer hin-
reichenden Begründung der Einzelfallumstände ver-
sehene Eigenerklärung des Letztveräußerers genü-
gen. 

 

Zu Nr. 2 und Nr. 3 

Art. 15 Abs. 1 Satz 2 sowie Art. 16 Abs. 2 sind gegen-
standslos und zur Rechtsbereinigung aufzuheben, da 
das Gesetz über Zuständigkeiten in der Gesundheit, 
in der Ernährung und im Verbraucherschutz vom 
9. April 2001 (GVBl. 2001, S. 108) zum 29. Oktober 
2008 außer Kraft getreten ist. 

 

Zu Nr. 4 

Art. 20 Abs. 1 und 2 sind gegenstandslos und können 
daher aus redaktionellen Gründen und zur Rechts-
bereinigung entfallen. Art. 20 Abs. 4 ist durch Zeitab-
lauf gegenstandslos geworden und ebenfalls zur 
Rechtsbereinigung aufzuheben. Die Absatzbezeich-
nungen des Art. 20 werden entsprechend angepasst. 

 

Zu § 2  

Abs. 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Abs. 2 dient der Rechtsbereinigung. Das Gesetz zur 
Überleitung von Zuständigkeiten in der Gesundheit, 
im Arbeitsschutz und in der Ernährung vom 2. April 
2009 ist inzwischen obsolet und kann außer Kraft 
treten. Die durch dieses Gesetz eingetretenen 
Rechtswirkungen bleiben aber unberührt. 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Staatsministerin Melanie Huml
Abg. Angelika Weikert
Abg. Hermann Imhof
Abg. Joachim Hanisch
Abg. Jürgen Mistol



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Tages-

ordnungspunkte 1 a und 1 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

Gesetz zur Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der

Grabsteinherstellung (Drs. 17/10903)

- Erste Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Dr. Paul Wengert, Prof.

Dr. Peter Paul Gantzer u. a. und Fraktion (SPD)

zur Änderung des Bestattungsgesetzes

Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Grabsteinherstellung

(Drs. 17/10925)

- Erste Lesung -

Der Gesetzentwurf wird durch die Staatsregierung begründet. Ich darf Frau Staatsmi-

nisterin Huml zum Rednerpult bitten.

Staatsministerin Melanie Huml (Gesundheitsministerium): Werte Präsidentin, liebe

Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist eine Schat-

tenseite der Globalisierung, dass es immer noch Gegenden in der Welt gibt, in denen

Kinder unter schlimmsten Bedingungen arbeiten müssen. Das betrifft auch das inter-

nationale Geschäft mit Grabsteinen. Deswegen ist es wichtig, für Bayern eine Lösung

zu finden, damit diese ausbeuterische Kinderarbeit nicht in Form von Grabsteinen auf

unseren Friedhöfen landet.

Ausbeuterische Kinderarbeit ist nach internationalen Vereinbarungen verboten. Mittler-

weile haben 180 Staaten das entsprechende Übereinkommen ratifiziert. Der Baye-

rische Landtag hat mit seinem Beschluss vom 3. April 2014 ein wichtiges politisches

Signal gesetzt. Es ist unter anderem der Anlass für unseren heutigen Gesetzentwurf.

Wir wollen einen Beitrag gegen ausbeuterische Kinderarbeit bei der Grabsteinherstel-
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lung leisten, indem wir einen rechtssicheren Rahmen für Friedhofssatzungen schaffen,

in denen solche Grabsteine ausgeschlossen werden sollen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Anliegen, das Aufstellen von Grabsteinen aus

ausbeuterischer Kinderarbeit auf Friedhöfen zu verbieten, ist nicht neu. Hier im Hohen

Haus haben wir uns damit schon mehrfach beschäftigt. Auch deutsche Gerichte

haben sich damit schon mehrfach befasst. Deswegen war es auch so wichtig, einen

Gesetzentwurf vorzulegen, der die Möglichkeiten, dass es gerichtliche Entscheidun-

gen gegen einschlägige Friedhofssatzungen geben kann, sehr eindämmt. In der Ver-

gangenheit haben nämlich deutsche Gerichte entsprechende Regelungen in Fried-

hofssatzungen mehrfach für unwirksam erklärt. Der Grund dafür war, dass solche

Verbote in die freie Berufsausübung der Steinmetze eingreifen. Entsprechende Sat-

zungsregelungen brauchen daher eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage.

Der Gesetzgeber muss zudem bestimmen, wie man nachweisen kann, dass ein Grab-

stein tatsächlich nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammt; denn den Steinmet-

zen vor Ort ist es in der Regel nicht möglich zu überprüfen, ob die in der Branche ver-

breiteten Zertifikate im Einzelfall valide und daher vertrauenswürdig sind. Genau diese

Punkte galt es zu berücksichtigen, und sie sind in dem vorliegenden Gesetzentwurf

auch berücksichtigt; denn er ist in enger Zusammenarbeit aller fachlich betroffenen Mi-

nisterien entstanden. Außerdem haben wir die Kommunen, die Kirchen und die Ver-

bände des steinverarbeitenden Handwerks sowie Zertifizierungsunternehmen und ge-

meinnützige Vereinigungen eingebunden, weil wir wollen, dass die Neuregelung in der

Praxis gelebt und umgesetzt werden kann.

Der Gesetzentwurf sieht vor, eine spezielle Satzungsermächtigung in das Bestattungs-

gesetz einzufügen. Damit sollen die Friedhofsträger bestimmen können, dass Grab-

steine aus Naturstein nur aufgestellt werden dürfen, wenn sie nachweislich ohne

schlimmste Formen von Kinderarbeit hergestellt worden sind. Dieser Nachweis kann

durch eine lückenlose Dokumentation erbracht werden, aus der hervorgeht, dass der

Grabstein ausschließlich im europäischen Binnenmarkt hergestellt worden ist.
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Es kann aber auch ein Zertifikat vorgelegt werden, dass die Herstellung des Grabst-

eins ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit erfolgt ist. Die ausstellende Organisa-

tion muss bei der Zertifizierung auch die Einhaltung bestimmter Mindeststandards be-

scheinigen. Der Gesetzentwurf legt nur fest, welche Inhalte für ein solches Zertifikat

formal notwendig sind. Damit können die Steinmetze und die Friedhofsverwaltungen

einfach feststellen, ob ein Zertifikat ausreicht und anerkannt wird. Die Verantwortung

für die Zuverlässigkeit und die Validität liegt jedoch bei der Organisation, die die Zertifi-

kate ausstellt, weil dem einzelnen Steinmetz nicht zugemutet werden kann, die Echt-

heit zu prüfen. Auf diese Weise werden die Vorgaben der Rechtsprechung eingehal-

ten. Gleichzeitig haben wir eine Übergangsvorschrift und eine Regelung für solche

Fälle vorgesehen, in denen es unzumutbar ist, den Nachweis zu führen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gesetzentwurf setzt nicht nur ein dickes politi-

sches Ausrufezeichen gegen ausbeuterische Kinderarbeit. Wir haben mit ihm auch

eine effektive und vor allem praktikable Regelung gefunden. Dadurch haben die Fried-

hofsträger Rechtssicherheit und können angemessene Verbotsregelungen für Grab-

steine erlassen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gegen ausbeuterische Kinderarbeit vorzugehen, ist

ein Ziel, das in der Vergangenheit alle Fraktionen hier im Landtag verfolgt haben: Wir

hatten hier schon einige Debatten zu dieser Thematik. Ich freue mich, dass wir heute

diesen Gesetzentwurf einbringen können, der dafür sorgen soll, dass die Kommunen

dann in die Umsetzung gehen können. Einige Kommunen haben ja schon einiges auf

den Weg gebracht, wurden aber zum Teil von Gerichten gestoppt. Wir hoffen, ihnen

mit diesem Gesetzentwurf Rechtssicherheit zu geben. Deswegen bitte ich Sie alle um

Unterstützung bei diesem wichtigen Gesetzgebungsvorhaben.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herzlichen Dank. – Den Gesetzentwurf der

SPD-Fraktion begründet die Kollegin Weikert.
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Angelika Weikert (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Zunächst, Frau

Staatsministerin, finde ich gut, dass Sie anerkennen, dass sich alle Fraktionen hier im

Landtag schon frühzeitig mit dieser Problematik befasst haben. In der Legislaturperio-

de von 2003 bis 2008, als ich das erste Mal hier war, gingen schon die ersten Anträge

ein. In der Zielsetzung, dass wir endlich zu einer Ermächtigung für die Städte und Ge-

meinden kommen, dass Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit nicht mehr auf

den Friedhöfen aufgestellt werden dürfen, sind wir uns also einig.

Frau Staatsministerin, wir haben lange – viel zu lange – auf den Gesetzentwurf gewar-

tet. Ich habe eben angedeutet, dass die Fraktionen hier im Bayerischen Landtag

schon, wenn ich mich recht erinnere, 2006 oder 2007 einstimmig den Beschluss ge-

fasst haben, dass wir auch in Bayern das uns Mögliche tun, um die ILO-Konventi-

on 182 – das ist eine internationale Arbeitsnorm –, die ohnehin sehr wenig griffig ist,

einzuhalten und darauf zu schauen, dass Produkte, die in Bayern in Umlauf kommen,

nicht durch Menschenrechtsverletzungen in der gesamten Welt hergestellt werden.

Sie haben lange den Handlungsbedarf auf bayerischer Ebene – nicht das Ziel; das

spreche ich Ihnen nicht ab – verneint. In den letzten Legislaturperioden, als Ihr Koaliti-

onspartner FDP noch hier war, ist das ganze Thema erst einmal an das Wirtschafts-

ressort weitergeleitet worden, und von dem damaligen Wirtschaftsminister, der von der

FDP kam, wurde jeglicher Handlungsbedarf bestritten. Die Aussage war, man überlas-

se alles dem freien Spiel der Kräfte.

Dann ist nichts mehr passiert, bis die Gerichte deutlich gemacht haben, dass es not-

wendig ist, ein bayerisches Gesetz zu erlassen, damit die Kommunen letztlich auch

ihrer Verantwortung nachkommen können. Sie wissen, dass die Kommunalpolitiker

der Stadt Nürnberg die Ersten waren, die vor dem Hintergrund der Menschenrechtsde-

batten, die bei uns laufen, und des Leitbilds als Stadt der Menschenrechte, das wir in

Nürnberg ausgerufen haben, dieses Problem aufgegriffen haben. Das ist für uns ein

ganz wichtiger Punkt. Im internationalen Vergleich – Sie haben ja die Schattenseiten

der Globalisierung angesprochen – ist das jetzt eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt,
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um gegen ausbeuterische Kinderarbeit und auch ausbeuterische Arbeitsbedingungen

global vorzugehen. Solche Gedanken und Ansprüche müssen aber unter den Men-

schen, die in der Gemeinde wohnen, deutlich gemacht werden. Das ist ja auch der ei-

gentliche Wert eines solchen Gesetzes, dass man anhand von Produkten auch deut-

lich macht: Leute, schaut mal hin: Wo kommen diese Produkte her? Wie werden diese

Produkte hergestellt? Das ist ein ganz wichtiger Schritt in der Entwicklungspolitik.

Jetzt einige wenige Sätze zu unserem eigenen Gesetzentwurf. Vielleicht haben Sie

sich gewundert, dass wir diesen noch vorgelegt haben. Ein Grund dafür war – ich

habe es schon gesagt –: Der Gesetzentwurf der Staatsregierung hat viel zu lange ge-

dauert. Dann hatten die GRÜNEN einen Gesetzentwurf – das war, glaube ich, schon

im Dezember oder Ende des letzten Jahres – in Erster Lesung eingereicht, der nach

unserer Überzeugung gerade in dem Punkt Nachweispflicht – Frau Huml, Sie haben

das angesprochen, das ist der eigentliche Kern gewesen; darum ging auch der Streit,

oder da war auch die rechtliche Unsicherheit, wie man das regelt – besser formuliert

war.

Das geht zurück auf ein Gutachten von Herrn Krajewski, das in der Zeitschrift "Die Öf-

fentliche Verwaltung" veröffentlicht war. 2014 ist diese Abhandlung schon erschienen

und hätte eine klare Vorgabe für die Ministerien im Bayerischen Landtag sein können,

wie Rechtssicherheit hergestellt werden kann. Frau Huml, das war ja Ihr Anliegen. Am

3. April 2014 – auch das muss ich noch einmal erwähnen –, nachdem wir oft Berichte,

Anträge sowie Gesetzentwürfe der SPD und der GRÜNEN debattiert hatten, haben

auch die Kolleginnen und Kollegen der CSU das langsam dicke gehabt, so sage ich

einmal, und haben die Staatsregierung per Beschluss aufgefordert, jetzt endlich hier

zu handeln.

Sie haben den Gesetzentwurf jetzt vorgelegt. In der Zielsetzung sind wir uns einig,

und ich füge auch hinzu – ich werde mich dann später noch einmal in der Debatte zu

Wort melden –, dass sich die Gesetzentwürfe nun nicht mehr sehr unterscheiden. Das

räume ich gleich ein, bevor uns der nächste Debattenredner das vorwirft. Aber vor
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dem Hintergrund der bisherigen Chronologie des Abhandelns dieses Themas sahen

wir uns gezwungen, einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herzlichen Dank. – Ich eröffne nun die Ausspra-

che. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der Geschäftsordnung 24 Minu-

ten. Erster Redner ist der Kollege Imhof. Er ist schon da.

Hermann Imhof (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, geehrte

Frau Weikert! Ich möchte mit einem Dankeschön beginnen, weil natürlich, liebe Frau

Weikert – da haben Sie völlig recht –, uns das Ganze manchmal bis an die Grenzen

der Geduld gebracht hat. Ich betrachte es – ich bin jetzt einige Tage im neuen Lebens-

jahr – als ein echtes Geburtstagsgeschenk, wenn auch sehr verspätet, dass es Ihnen,

liebe Frau Ministerin, und Ihrem Ministerium gelungen ist – Sie hatten ja die Federfüh-

rung –, endlich, endlich diesen Gesetzentwurf vorzulegen. Kolleginnen und Kollegen,

das lag nicht an der Frau Ministerin, sondern – Frau Weikert hat es ja gerade deutlich

gemacht – an der Konstellation einer Partnerschaft, die man sich auch nicht immer

aussuchen kann – das wissen Sie, Frau Weikert, auch aus eigenen Konstellationen im

Bund –: Hier im Land hat sich ein Wirtschaftsminister tatsächlich in vielfacher Weise

einer Aufgabe – das sage ich jetzt wirklich auch so kritisch – verweigert. Der FDP-Mi-

nister im Wirtschaftsministerium hat die Dringlichkeit, wenn überhaupt, nur in geringfü-

gigem Maß anerkannt. Das ist eine nachträgliche Kritik, die ich aber nicht heute anfü-

ge, wo er nicht da ist, sondern die ich tatsächlich damals in den Jahren meiner

Tätigkeit als entwicklungspolitischer Sprecher mehr als deutlich gemacht habe.

Dieses Geschenk ist dringend notwendig. Frau Weikert hat es gerade erwähnt. Nürn-

berg, auch meine Stadt, war ein ganzes Stück weiter, hat allerdings – darauf hat die

Ministerin ja auch hingewiesen – sich einer Rechtsprechung beugen müssen. Das war

eine Niederlage für alle, die um Menschenrechte ringen und kämpfen. Das gebe ich

ehrlich zu. Wir waren da ein Stück weit ratlos. Trotzdem – da haben Sie recht, Frau
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Weikert – hätten wir Step by Step, so glaube ich, das Ganze einige Jahre früher haben

können. Aber das Gesundheitsministerium gibt es ja erst seit zweieinhalb Jahren.

Meine sehr verehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir trotzdem, dass ich hier bei

diesem Gesetzentwurf ein paar persönliche Anmerkungen anfüge. Wir wissen aus den

Berichten der Internationalen Arbeitsorganisation, dass circa 260 Millionen Kinder Kin-

derarbeit verrichten. Das ist an sich schon unglaublich, fast nicht zu fassen. Davon

sind etwa die Hälfte, 100 Millionen, unter Extrembedingungen jeden Tag unterwegs.

Sie, die mich kennen, wissen, dass ich häufig in Indien bin. Indien ist das Land, wo

Kinder in Steinbrüchen arbeiten, wo die meisten dieser Dinge hergestellt werden, das

Land, das am stärksten diese Kinderarbeit – ich nenne es jetzt einfach moderne Skla-

venhalterei – nutzt.

Ich habe Freunde, die selbst unter Lebensgefahr in diese Steinbrüche gegangen sind

und Kinder in dramatischen Situationen erlebt haben. Da klebt tatsächlich an vielen

Grabsteinen der Schweiß, das Blut und die Tränen dieser Kinder. Wer die Kinder dort

erlebt hat, der weiß, dass sie unter höllischem Lärm arbeiten, dass sie 10, 12,

14 Stunden in diesen Steinbrüchen arbeiten, dass sie sich verletzen, dass sie Gefahr

laufen, taub zu werden bei diesem Lärm, keinerlei Versicherung haben, körperlich ex-

trem beansprucht sind.

Deswegen – das wollte ich einfach noch einmal sagen – ist dieses Gesetz absolut not-

wendig. Das ist ein kleiner Baustein, um das Problem der Menschenrechtsverletzun-

gen bei Kindern anzugehen. Ich kann es nicht ganz verstehen, dass immer wieder Ins-

titutionen, auch Arbeitgeberverbände – ich meine das jetzt nicht pauschal – praktisch

bestreiten, dass Grabsteine über diese Kette ausbeuterischer Kinderarbeit gingen.

Das ist heute noch der Fall. Das wird vielfach bestritten.

Es gibt internationale Vereinbarungen – die kennen Sie auch, Deutschland hat sich

ihnen angeschlossen –, Kinderarbeit in jeglicher Form zu bekämpfen. Das ist eine hu-

mane Aufgabe im Interesse der Menschenrechte.Diese Abkommen hat Deutschland
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ratifiziert. Die CSU hatte zusammen mit den entwicklungspolitischen Sprechern der

anderen Parteien dieses Thema schon in der letzten Legislaturperiode als brandheiß

aufgegriffen; Frau Weikert hat es bereits gesagt. 2014 – das liegt auch schon wieder

eineinhalb Jahre zurück – haben wir es auf den Weg gebracht. Ich bin darüber froh,

Frau Ministerin, dass Sie mit diesem Gesetzentwurf auch einige andere Bestimmun-

gen mit bereinigt haben. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Auch auf die Frage der

Nachweispflicht will ich jetzt nicht näher eingehen. Ich weiß nicht, inwieweit es prak-

tisch vollziehbar ist, ein Zertifikat zu erteilen, wenn ein anderer Nachweis nicht möglich

ist. Wir müssen nach der Ersten Lesung in erster Linie schauen, wie sich die Gesetz-

entwürfe unterscheiden; es sind eigentlich nur Nuancen.

Nachdem das Bewusstsein auch bei vielen anderen Kollegen hier im Bayerischen

Landtag stärker ausgeprägt ist, vertraue ich darauf, dass wir diese Fragen miteinander

in so vernünftiger Form besprechen, dass nach draußen nahezu ein Einvernehmen

signalisiert wird.

Ich glaube, dass Nürnberg nicht nur Vorreiter war, sondern sogar recht hatte. Die

Kommunen warten darauf, dass die Mustersatzungen vom Staat so konstruiert wer-

den, dass sie in der Praxis auch angewandt werden können. Die Kommunen standen

da nämlich in einem Spannungsfeld. Aus dem Artikel 9a kann nämlich kein unmittelba-

res gesetzliches Verbot, sondern nur die Ermächtigung für ein Verbot abgeleitet wer-

den, die aufgrund der Verfassung erforderlich ist. Der Erlass einer Satzung wird in die

Verantwortung der Kommunen gegeben mit der großen Hoffnung, dass kein spitzfindi-

ger Jurist diese Ermächtigung infrage stellt. Dann müssten sich Bund, Länder, aber

auch Europa überlegen, wie sie diese Probleme lösen, wenn sie in der Erklärung der

Menschenrechte offensichtlich weitgehend übereinstimmen.

Ich hoffe, dass wir miteinander in der Lage sind, in den nächsten Wochen und Mona-

ten in den verschiedenen Ausschüssen Übereinstimmung zu erzielen. Nach den bei-

den Gesetzentwürfen sieht es jedenfalls so aus.
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(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herzlichen Dank. – Nächste Rednerin ist Kolle-

gin Weikert.

Angelika Weikert (SPD): Ich habe vorhin bei der Begründung unseres Gesetzent-

wurfs schon deutlich gemacht, dass wir uns in der Zielsetzung vollkommen einig sind,

Kollege Imhof. Ich bin mir sicher, dass die Gesetzentwürfe in den Ausschüssen schnell

beraten werden, sodass das Gesetz hoffentlich bald in Kraft treten kann. Wir sollten

die Zweite Lesung auf jeden Fall noch vor der Sommerpause durchführen. Ich glaube,

dass die Ausschüsse dazu auch bereit sind, weil das Thema in den Ausschüssen

schon ausreichend behandelt wurde.

Vielleicht ist dieses Gesetzgebungsverfahren auch Anlass dafür, dass die Ministerien,

die sich angesprochen fühlen, auch über andere Produkte und nicht nur über Grab-

steine nachdenken. Auch andere hinsichtlich Menschenrechte bedenkliche Produkte

sind bei uns im Umlauf und werden von den Verbrauchern, aus welchen Gründen

auch immer, gekauft. Eine ganze Reihe dieser Produkte kommt auch unter öffentlicher

Verantwortung in Umlauf. Wenn wir schon eine internationale Arbeitsrechtsnorm ratifi-

zieren, sollten wir sie auch ein wenig ernster nehmen und darauf schauen, welche

Produkte noch in Umlauf kommen. Zumindest die öffentliche Hand sollte die Grundsät-

ze des fairen Handels berücksichtigen und die eine oder andere Vorgabe machen.

Wenn das Gesetz in Kraft tritt, wäre es ziemlich wirkungslos, wenn keine öffentliche

Werbung dafür gemacht würde. Die Staatsregierung muss die Städte und Gemeinden

auffordern, auf den Inhalt dieses Gesetzes, das gegen ausbeuterische Kinderarbeit

gerichtet ist, zu achten. Auch die Gemeinden müssen in öffentlicher Debatte darauf

aufmerksam machen und auf den Friedhöfen vielleicht deutliche Kennzeichen anbrin-

gen. Friedhöfe sind Orte, die von allen Bevölkerungskreisen besucht werden. Die

Friedhofsbesucher haben oft etwas Zeit und können sich dann mit einer solchen The-

matik auseinandersetzen.
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Kolleginnen und Kollegen, ich will noch zwei Worte zum Nachweis sagen. Im ur-

sprünglichen Kabinettsentwurf war die Frage des Nachweises noch nicht eindeutig ge-

klärt. Dort stand nur der Satz, dass es reicht, wenn die Grabsteine aus einem Land

kommen, welches die Konvention 182 der ILO ratifiziert hat. Das war uns eindeutig zu

wenig. Nur zu sagen, das Produkt kommt aus dem Land X und ist deshalb nicht unter

ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt worden, kann nicht ausreichen.

In Ihrem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf haben Sie nachgebessert und zunächst ge-

sagt, eine lückenlose Dokumentation sei möglich; zunächst einmal seien alle aus dem

Wirtschaftsraum der europäischen Union einschließlich der Schweiz kommenden

Grabsteine nicht unter ausbeuterischer Kinderarbeit entstanden. Für Produkte aus an-

deren Ländern wird eine schriftliche Erklärung gefordert und ein abgestuftes Verhalten

gegenüber den Steinmetzen vorgeschrieben. Dieses abgestufte Verhalten halte ich

grundsätzlich für richtig. Dies gibt tatsächlich die Sicherheit, dass Grabsteine, die

meist aus Indien – so haben Sie es gerade beschrieben, Herr Kollege Imhof –, aber

auch aus anderen Staaten kommen, nicht mehr in den Handel in der Bundesrepublik

gelangen.

Endlich ist es so weit, dass wir dieses Gesetz noch vor der Sommerpause verabschie-

den können. Noch einmal sei deutlich gesagt, dass die Unterschiede zwischen den

drei vorliegenden Gesetzentwürfen – da nehme ich den GRÜNEN vielleicht etwas vor-

weg, aber ich habe mir auch den Gesetzentwurf der GRÜNEN angeschaut – wirklich

nur Marginalien sind. Deshalb sprechen sich alle Parteien für eine solche Regelung

aus.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herzlichen Dank. – Nächster Redner ist der Kol-

lege Hanisch.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Das Thema der Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit ver-
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folgt uns, seit wir hier im Landtag sind. Dieses Thema brennt vor allem den Kommu-

nen auf den Nägeln, weil sie Satzungen erlassen wollen, in denen sie das Aufstellen

von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit auf ihren Friedhöfen verbieten kön-

nen.

Der Begriff "ausbeuterische Kinderarbeit" ist eigentlich schon in sich falsch; denn wir

wollen überhaupt keine Grabsteine aus Kinderarbeit. Wir wollen – das kann man aber

mit dem vorliegenden Gesetz nicht regeln – generell keine Produkte aus ausbeuteri-

scher Kinderarbeit. Schauen Sie sich die Pflastersteine an, die aus den gleichen Län-

dern kommen wie die Grabsteine. Auch für die Erzeugung dieser Pflastersteine wer-

den Kinder eingesetzt. Auch das wollen wir nicht. Bei den Grabsteinen haben uns die

Kommunen gedrängt. Sie haben entsprechende Verbote teilweise schon in ihre Satz-

ungen aufgenommen. Dann hat allerdings das Bundesverwaltungsgericht am 16. Ok-

tober 2013 für ein solches Verbot eine klare Rechtsgrundlage gefordert. Dieser Forde-

rung sind inzwischen viele Landesgesetzgeber nachgekommen.Bayern hinkt insoweit

hinterher. Ziel ist es, eine Nachweisregelung festzuschreiben, die den Geboten der

Normenklarheit und Normenbestimmtheit gerecht wird, aber für die Steinmetze auch

verhältnismäßig ist. Der Gesetzgeber muss auch hier eine Abwägung vornehmen. Im

Grundsatz sind wir uns alle einig.

Die GRÜNEN haben bereits im vergangenen Jahr einen Gesetzentwurf zur Änderung

des Bayerischen Bestattungsgesetzes eingebracht, über den wir am 12. Novem-

ber 2015 in Erster Lesung beraten haben. Heute geht es um die Gesetzentwürfe der

SPD und der Staatsregierung.

Meine Damen und Herren, es verwundert schon – das ist schon angesprochen wor-

den –, dass auf den Antrag der CSU-Fraktion zur Änderung des Bestattungsgesetzes

vom 5. Februar 2014 auf Drucksache 17/580, dem wir alle zustimmten und der die

Forderung nach Erarbeitung eines Gesetzentwurfs enthielt, erst heute, 26 Monate

später, ein entsprechender Gesetzentwurf folgt. Das ist in Anbetracht der Bedeutung
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des Themas eine sehr lange Frist. Aber gut, heute haben wir den Gesetzentwurf, und

jetzt müssen wir uns damit beschäftigen.

Meine Damen und Herren, wenn ich die Gesetzentwürfe vergleiche, komme ich zu

dem Ergebnis, dass sie sich in vielen Passagen gleichen. Wir alle wollen dasselbe.

Ein Unterschied zwischen dem Gesetzentwurf der Staatsregierung und dem der SPD-

Fraktion drängt sich mir auf: Die CSU will, dass der Steinmetz als Letztveräußerer "zu-

sichert, dass ihm keine Anhaltspunkte dafür bekannt sind", dass der Grabstein mit Kin-

derarbeit hergestellt worden ist. Was hinter der "Zusicherung" steht, weiß der Käufer in

der Regel nicht. Die SPD fordert insoweit ein aktives Tun, wenn sie in ihrem Gesetz-

entwurf formuliert, dass der Letztveräußerer "zusichert, sich vergewissert zu haben",

dass der Stein nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammt. Letztere Formulierung,

die aktives Handeln voraussetzt, geht etwas weiter. Der Gesetzentwurf der SPD ist in-

soweit klarer formuliert. Aber wir werden beiden Gesetzentwürfen zustimmen. Dem

entsprechenden Anliegen der GRÜNEN sind wir bereits im vergangenen Jahr gefolgt.

Das Problem ist zu wichtig, als dass wir es zum Gegenstand von Parteiengezänk ma-

chen sollten.

Wir haben Probleme mit den Zertifikaten, die es derzeit am Markt gibt. Drei Unterneh-

men vergeben die Zertifikate. Es gibt aber den einen oder anderen Zweifel, ob diese

Zertifikate ausreichen. Auch das ist ein sehr schwieriges Feld.

Ich hoffe nicht – einer meiner Vorredner hat es schon angesprochen –, dass die ganze

Regelung gekippt wird, weil ein Steinmetz, dessen Zusicherung angezweifelt wird oder

falsch ist, vor Gericht zieht. Wir brauchen eine gesetzliche Reglung. Ich wünsche mir,

dass wir ähnliche Regelungen auch für die Herstellung anderer Produkte so schnell

wie möglich schaffen können.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist Herr Kolle-

ge Mistol.
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Jürgen Mistol (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Angesichts des

parteiübergreifenden Jubels über den weißen Rauch, der wahrscheinlich gerade über

dem Landtag aufsteigt, muss ich doch zurückschauen, wie es mit diesem Thema ge-

laufen ist.

Wir haben die Diskussion – Frau Kollegin Weikert hat darauf hingewiesen – schon in

der 15. Legislaturperiode geführt. Ich war damals noch nicht dabei, kann das aber an-

hand der Protokolle nachvollziehen. Es ist ziemlich genau sieben Jahre her, dass der

Landtag die Staatsregierung einstimmig aufforderte, die notwendige Rechtsgrundlage

für den Ausschluss von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit in Friedhofssat-

zungen zu schaffen. Sieben Jahre ist das her! Schon damals ist darüber ein einstimmi-

ger Beschluss gefasst worden. Im Februar 2009 hatten wir GRÜNEN den Antrag ein-

gebracht. Unter den Antragstellern ist übrigens noch der Name Sepp Daxenberger zu

finden. Schon daran kann man ersehen, wie lange das her ist. Dem Antrag der GRÜ-

NEN wurde noch im selben Jahr nach ausführlicher Diskussion in mehreren Aus-

schüssen einstimmig zugestimmt.

Was ist dann passiert? – Die Staatsregierung hat das Ganze auf die sprichwörtliche

lange Bank geschoben. Einige werden darauf verweisen, dass damals ein von der

FDP gestellter Minister verantwortlich war. Das Thema FDP im Landtag ist aber schon

seit zweieinhalb Jahren erledigt. Auch während dieser Zeit ist nichts passiert. Mir er-

schließt sich nicht, warum es so lange gedauert hat, obwohl im Landtag wie auch in

der bayerischen Bevölkerung sehr breiter Konsens darüber herrscht, dass wir auf un-

seren Friedhöfen keine Grabsteine haben wollen, die in sklavereiähnlichen Zuständen

von Kinderhänden gefertigt wurden.

(Beifall bei den GRÜNEN und des Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD))

Regelungen, die es Friedhofsträgern ermöglichen, nur Grabsteine zuzulassen, die

nachweislich in der gesamten Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit

hergestellt wurden, haben andere Bundesländer bereits getroffen. Da jedoch ein aner-
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kanntes Nachweissystem für Grabsteine bislang fehlte, war der Gesetzgeber gefor-

dert, diese Nachweisanforderungen selbst zu regeln. Mehrere Gerichte haben das so

vorgegeben.

Nachdem von der Staatsregierung nichts gekommen war, legten wir GRÜNEN im ver-

gangenen November einen eigenen Gesetzentwurf vor. Die Erste Lesung fand am

12. November 2015 statt. Auf die weitere Behandlung im Ausschuss haben wir ver-

zichtet, weil schon damals ein Gesetzentwurf der Staatsregierung angekündigt war.

Endlich liegt der Gesetzentwurf der Staatsregierung vor. Umso mehr freut mich, ver-

ehrte Kolleginnen und Kollegen von der CSU, dass er sich nur in Nuancen von dem

unsrigen unterscheidet. Auch die SPD-Fraktion schlägt mit ihrer Initiative in die gleiche

Kerbe. Ich bin gespannt, ob wir bei den Beratungen im Ausschuss überhaupt noch

Unterschiede finden werden.

Mir ist nicht klar, warum die Staatsregierung, nachdem wir GRÜNEN schon einen Ge-

setzentwurf vorgelegt hatten, noch einen eigenen Gesetzentwurf in das Verfahren ein-

gebracht hat. Dies gilt umso mehr, als das, was die Staatsregierung präsentiert, fast

eins zu eins dem Entwurf entspricht, den wir GRÜNEN schon im Dezember vorlegten

und zu dem die Erste Lesung bereits stattfand. Unterschiede sind, wie gesagt, nur in

homöopathischen Dosen sichtbar. Auch wir haben ein abgestuftes Verfahren für die

Nachweisführung vorgesehen. Auch wir wollen, dass Rechtssicherheit geschaffen

wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kolleginnen und Kollegen, alles in allem liefern alle drei Gesetzentwürfe die erforderli-

che Grundlage dafür, dass Friedhofsträger und Steinmetze die notwendige Rechtssi-

cherheit erhalten. Gleichzeitig tragen die Gesetzentwürfe den Vorgaben des Bundes-

verwaltungsgerichts Rechnung. Lassen Sie uns keine weitere Zeit verlieren und so

schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen, um dem schmutzigen Geschäft mit

Grabsteinen aus Kinderhänden ein für alle Mal das Wasser abzugraben!
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich freue mich auf die vertiefte Diskussion im Ausschuss und bin zugleich zuversicht-

lich, dass wir eine praxistaugliche Regelung auf den Weg bringen werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herzlichen Dank. – Damit ist die Aussprache ge-

schlossen. Ich schlage vor, die Gesetzentwürfe dem Ausschuss für Kommunale Fra-

gen, Innere Sicherheit und Sport als federführendem Ausschuss zu überweisen. Be-

steht damit Einverständnis? – Jawohl. Dann ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 17/10903 

Gesetz zur Bekämpfung ausbeuterischer Kinder-
arbeit bei der Grabsteinherstellung 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Ludwig Freiherr von 
Lerchenfeld 
Mitberichterstatter: Harry Scheuenstuhl 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport federführend zugewiesen. Der Aus-
schuss für Bundes- und Europaangelegenhei-
ten sowie regionale Beziehungen hat den Ge-
setzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf 
endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf in seiner 54. Sitzung am 8. Juni 
2016 beraten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

 

 

 

 

 

 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
den Gesetzentwurf in seiner 45. Sitzung am 
28. Juni 2016 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf in 
seiner 55. Sitzung am 14. Juli 2016 endbera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass im neuen Art. 9a Abs. 3 als Datum der 
„1. September 2016“, in § 2 Abs. 1 als Datum 
des Inkrafttretens der „1. September 2016“ 
und in § 2 Abs. 2 als Datum des Außerkrafttre-
tens der „31. August 2016“ eingefügt werden. 

Dr. Florian Herrmann 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/10903, 17/12568 

Gesetz zur Bekämpfung ausbeuterischer Kinder-
arbeit bei der Grabsteinherstellung 

§ 1 

Das Bestattungsgesetz (BestG) in der in der Bay-
erischen Rechtssammlung (BayRS 2127-1-G) veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 
Nr. 167 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. 
S. 286) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach Art. 9 wird folgender Art. 9a eingefügt: 

„Art. 9a 

Verbote von Grabsteinen  
aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

(1) 
1
Der Friedhofsträger kann durch Satzung 

bestimmen, dass Grabsteine und Grabeinfassun-
gen aus Naturstein nur aufgestellt werden dürfen, 
wenn sie nachweislich ohne schlimmste Formen 
von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Überein-
kommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsor-
ganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 
2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind. 
2
Herstellung im Sinne dieses Artikels umfasst 

sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewin-
nung des Natursteins bis zum Endprodukt.  

(2) 
1
Der Nachweis kann im Sinne von Abs. 1 

Satz 1 erbracht werden durch 

1. eine lückenlose Dokumentation, wonach die 
Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Na-
turstein ausschließlich in Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, weiteren Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz hergestellt 
worden sind, oder 

2. die schriftliche Erklärung einer Organisation, 
wonach  

a) die Herstellung ohne schlimmste Formen 
von Kinderarbeit erfolgt ist, 

b) dies durch sachkundige und unabhängige 
Kontrolleure regelmäßig und unangemel-
det vor Ort überprüft wird und  

c) die ausstellende Organisation weder un-
mittelbar noch mittelbar an der Herstellung 
oder am Handel mit Naturstein beteiligt ist. 

2
Ist die Vorlage eines Nachweises nach Satz 1 un-

zumutbar, genügt es, dass der Letztveräußerer 
schriftlich 

1. zusichert, dass ihm keine Anhaltspunkte dafür 
bekannt sind, dass die verwendeten Grabstei-
ne und Grabeinfassungen aus Naturstein un-
ter schlimmsten Formen von Kinderarbeit her-
gestellt worden sind, und  

2. darlegt, welche wirksamen Maßnahmen ergrif-
fen worden sind, um die Verwendung von sol-
chen Grabsteinen und Grabeinfassungen zu 
vermeiden. 

(3) Eines Nachweises im Sinne von Abs. 1 
Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer 
glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder Gra-
beinfassungen aus Naturstein oder deren Rohma-
terial vor dem 1. September 2016 in das Bundes-
gebiet eingeführt wurden.“ 

2. Art. 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Satznummerierung in Satz 1 wird gestri-
chen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

3. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben.  

4. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) Die Abs. 1 und 2 werden aufgehoben.  

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 1.  

c) Der bisherige Abs. 4 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 2. 
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§ 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. September 2016 in 
Kraft. 

(2) Das Gesetz zur Überleitung von Zuständigkei-
ten in der Gesundheit, im Arbeitsschutz und in der 
Ernährung vom 2. April 2009 (GVBl. S. 46, BayRS 
1102-5-S), das durch Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2014 (GVBl. S. 542) geändert worden 
ist, tritt mit Ablauf des 31. August 2016 außer Kraft.   

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Jürgen Mistol
Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote
Abg. Angelika Weikert
Abg. Ludwig Freiherr von Lerchenfeld
Abg. Joachim Hanisch
Staatsministerin Melanie Huml



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkte 7 bis 9 ge-

meinsam auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Jürgen

Mistol u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

zur Änderung des Bestattungsgesetzes (Drs. 17/8884)

- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Dr. Paul Wengert, Prof.

Dr. Peter Paul Gantzer u. a. und Fraktion (SPD)

zur Änderung des Bestattungsgesetzes

Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Grabsteinherstellung

(Drs. 17/10925)

- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Staatsregierung

Gesetz zur Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der

Grabsteinherstellung (Drs. 17/10903)

- Zweite Lesung -

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt

gemäß der Vereinbarung im Ältestenrat 24 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung

orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Erster Redner ist Herr Kol-

lege Mistol von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege,

Sie haben das Wort.

Jürgen Mistol (GRÜNE): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Präsident, Kolleginnen

und Kollegen! Im April 2009 beschloss der Nürnberger Stadtrat, dass auf städtischen

Friedhöfen nur noch Grabsteine aufgestellt werden dürfen, die in der gesamten Wert-
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schöpfungskette nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO-

Konvention Nr. 182 hergestellt wurden.

Was danach kam, ist hinlänglich bekannt. Dass die Mühlen der Politik mitunter furcht-

bar langsam mahlen, obwohl man sich in der Sache einig ist, zeigt sich an den vorlie-

genden Gesetzentwürfen sehr deutlich. Es brauchte nicht nur mehr als sieben Jahre,

sondern auch zahlreiche Initiativen insbesondere der Opposition, von den GRÜNEN

und der SPD. Beschlüsse des Landtags und Absichtserklärungen der Staatsregierung

waren vorhanden, bis hier und heute endlich ein Verbot von Grabmalen vorgenommen

wird, die durch Kinderarbeit entstanden sind.

Kolleginnen und Kollegen, am 12. Juni war der Welttag gegen Kinderarbeit. Nach

Schätzungen von UNICEF, ILO und Weltbank sind aktuell 168 Millionen Kinder und

Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren Kinderarbeiter. Mehr als die Hälfte davon lei-

den unter Arbeitsbedingungen, die gefährlich und ausbeuterisch sind. Dabei haben

sich fast alle Staaten der Welt dazu verpflichtet, jegliche Form der Kinderarbeit bis

2025 vollständig abzuschaffen. Auch wenn Gesetze allein nicht ausreichen, um Kin-

derarbeit zu bekämpfen, sind sie doch wichtig und senden eine klare Botschaft aus.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Viele bayerische Kommunen wollen auf ihren Friedhöfen keine Grabsteine aus Kinder-

arbeit, keine Grabsteine, an denen Blut klebt, weil sie aufgrund sklavereiähnlicher

Praktiken gefertigt wurden.

Kolleginnen und Kollegen, die nun vorliegenden Gesetzentwürfe unterscheiden sich

nur in Nuancen und sind gleichzeitig ein Beleg dafür, dass man sich im Grundsatz

einig ist. Die Gesetzentwürfe schaffen nicht nur die Ermächtigungsgrundlage für eine

entsprechende Satzungsregelung, um Grabsteine und Grabeinfassungen aus ausbeu-

terischer Kinderarbeit zu verbieten,

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)
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sondern legen gleichzeitig auch grundlegende Anforderungen an die Nachweispflicht

fest. Dabei setzen alle Gesetzentwürfe auf ein abgestuftes Verfahren zur Nachweis-

prüfung, wobei die Staatsregierung anders als die GRÜNEN in ihrem Entwurf davon

absieht, das Sozialministerium zu ermächtigen, die Regelung auf den Herstellungspro-

zess in weiteren Staaten auszudehnen, in denen ebenfalls keine ausbeuterische Kin-

derarbeit im Sinne der ILO-Konvention Nr. 182 stattfinden darf.

Strittig ist zudem, ob es ausreicht, ein bewährtes Zertifikat vorzulegen, oder ob statt-

dessen zudem eine schriftliche Erklärung einer Organisation einzuholen ist, was unse-

res Erachtens ungefähr auf das Gleiche hinausläuft. Will man diesbezüglich mehr Ver-

bindlichkeit herstellen, wäre es wünschenswert, sich in Abstimmung mit anderen

Bundesländern für ein bundesweit einheitliches Nachweissystem bzw. eine Zertifizie-

rungsstelle einzusetzen. Ist die Vorlage eines Zertifikates nicht möglich, wollen wir

GRÜNE nicht – wie die CSU bzw. die Staatsregierung – nur den Letztveräußerer in die

Pflicht nehmen, sondern alle betroffenen Händler, auch Zwischenhändler und Groß-

händler. – Kolleginnen und Kollegen, die Kritik der kommunalen Spitzenverbände ist

zwar nachvollziehbar, allerdings sehe ich aufgrund der gültigen Rechtsprechung keine

Möglichkeit einer klareren Umsetzung.

Alles in allem liefern die Gesetzentwürfe nun die erforderliche Grundlage, Friedhofsträ-

gern und Steinmetzen die notwendige Rechtssicherheit zu geben, die gleichzeitig den

Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts Rechnung trägt. Damit ist nun endlich

Schluss mit Grabsteinen, die in Kinderarbeit gefertigt wurden.

Den Mehrheitsverhältnissen geschuldet, werden wir schlussendlich auch dem Gesetz-

entwurf der Staatsregierung zustimmen. Der Gesetzentwurf der Staatsregierung unter-

scheidet sich ja ohnehin nur in Nuancen von dem, was wir vorgelegt haben, und zwar

schon einige Monate vorher.Man könnte auch sagen: Der Gesetzentwurf der Staatsre-

gierung ist von unserem abgekupfert oder abgeschrieben. Letztendlich kommt es uns

darauf an, dass wir uns in der Sache einig sind. Das ist offensichtlich der Fall. Das

sehe ich, wenn ich mir diese Gesetzentwürfe anschaue.
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Für uns GRÜNE ist heute auf jeden Fall ein guter Tag. Es ist ein Tag der Freude. Wir

haben ein Thema abgeschlossen. Es hat lange gedauert, aber es hat ein gutes Ende

gefunden. Das hoffe ich, sagen zu können, wenn die Abstimmung vorbei ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Vielen Dank, Herr Kollege Mistol. – Die nächste

Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Weikert. Bitte schön, Frau Weikert.

Angelika Weikert (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Frau Präsidentin, Kolle-

ginnen und Kollegen! Kinderarbeit ist leider weltweit nicht verboten. Aber Fakt und in-

ternational anerkannt ist, dass ausbeuterische Kinderarbeit eine ganz schwere Men-

schenrechtsverletzung ist, die die Kinder in ihrer weiteren Entwicklung, in ihrer

Lebensbiografie massiv beeinflusst. Deshalb gilt es, alles zu tun, um diese schweren

Menschenrechtsverletzungen mit den Möglichkeiten, die wir hier im Parlament haben,

schlicht und einfach auszuschalten und zu verbieten.

Die drei Gesetzentwürfe, die jetzt vorliegen – Herr Kollege Mistol hat schon darauf hin-

gewiesen –, unterscheiden sich marginal. Sie sind im Grunde genommen vor dem

Hintergrund eines Gutachtens von Herrn Krajewski entstanden, der 2014 dieses

Thema juristisch ausreichend beleuchtet und die rechtlichen Vorgaben erarbeitet hat,

an denen sich letztlich alle drei Gesetzentwürfe orientieren.

Das Gesetz – so wurde es gesagt – eröffnet zunächst die Möglichkeit, dass die Kom-

munen per Satzung ihren Friedhofsträgern vorschreiben, dass Grabsteine aus aus-

beuterischer Kinderarbeit keinen Platz mehr auf ihren Friedhöfen finden. Fakt ist, dass

dieses Gesetz nur die Möglichkeit eröffnet, nicht den Zwang zum Erlass einer entspre-

chenden Satzung vorsieht. Von daher will ich heute meine Redezeit nicht darauf ver-

schwenden, zu bedauern, wie lange dieser Prozess gedauert hat – das ist bereits er-

wähnt worden; er hat viel zu lange gedauert, dennoch ist das Gesetz jetzt da –,

sondern ich will die Staatsregierung und alle handelnden Personen auffordern, das,

was wir heute beschließen, wirklich ernst zu nehmen.
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Zu diesem Thema hat das Wirtschaftsministerium noch unter Herrn Wirtschaftsminis-

ter Martin Zeil eine Broschüre herausgegeben. Das ist schon einige Zeit her; das ist

übrigens eine ganz interessante Broschüre; ich verweise auf die ausführliche Be-

schreibung, wie die ausbeuterische Kinderarbeit in China und in Indien funktioniert.

Darin wird dargestellt, dass vermutlich immerhin 40 % aller Naturgrabsteine, die auf

Friedhöfen verwendet werden, in solchen Steinbrüchen in China und Indien ursprüng-

lich hergestellt wurden; ich meine nicht die Weiterverarbeitung. 40 % ist eine Zahl, die

mich selbst ein wenig überrascht hat. Das zeigt auch das Ausmaß, in dem wir als Ver-

braucher hier involviert sind.

Ich habe gesagt, dass das Gesetz zwar die Möglichkeit eröffnet, aber nicht den Zwang

vorsieht. Was muss jetzt folgen? – Wir fordern die Staatsregierung und die zuständi-

gen Ministerien auf, eine ganz offensive Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die Kom-

munen anzuschreiben und direkt aufzufordern, entsprechende Satzungen zu erlassen.

Das ist das eine. Aber der Erlass der Satzung allein reicht nicht aus. Es ist vielmehr

notwendig, mit ähnlichen Broschüren – ich finde die Broschüre, die damals vom Wirt-

schaftsministerium herausgegeben wurde, wirklich sehr gut – eine begleitende Öffent-

lichkeitsarbeit zu machen, damit ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft, auch bei

den Friedhofsträgern, entsteht, damit ständig und mehr nachgefragt wird, was pas-

siert, wo die Steine her sind und wie die Wertschöpfungskette verlaufen ist. Diese ei-

gentliche Öffentlichkeitsarbeit ist, denke ich, das, was begleitend geschehen muss;

denn wir müssen uns auf das beschränken, was wir tatsächlich tun können. Damit

können wir den Kindern in China und Indien am meisten helfen. So sehen die Händler,

dass ihre Produkte weltweit nicht mehr abgenommen werden, wenn sie mithilfe von

Kinderarbeit hergestellt werden.

(Beifall bei der SPD)

Ich will aber noch weitergehen. Ausgangspunkt dieser ganzen Diskussion war ein ein-

stimmiger Beschluss hier im Landtag, der schon auf die 15. Legislaturperiode zurück-

geht. Er stammt aus dem Jahr 2007. Damals haben sich alle Fraktionen darauf ver-
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ständigt, dass die öffentlichen Auftraggeber bei der Beschaffung genau darauf

schauen sollen, welche Produkte sie abnehmen und wie diese Produkte entstanden

sind. Ich erinnere an die ILO-Konvention, an die internationalen Vereinbarungen über

Arbeitsrechtsnormen usw. In diesem Zusammenhang erinnere ich auch an die Druck-

sache 15/8120, für den, der das noch einmal nachlesen will. Das war ein einstimmiger

Grundsatzbeschluss dieses Landtags. Die SPD-Fraktion hat einen weiteren Antrag

eingebracht, der nach den Herbstferien diskutiert werden wird. Die Überschrift lautet:

"Faire Beschaffung durch den Freistaat Bayern – soziale und umweltbezogene Aspek-

te bei Vergaben des Freistaats stärker berücksichtigen". Darin wird vor dem Hinter-

grund einer neuen Richtlinie der EU gefordert, dass die öffentliche Hand bei Vergabe-

prozessen mehr Möglichkeiten hat, zum Zuge zu kommen.

Kurzum als Fazit: Wir als Verbraucher sind auch dafür verantwortlich, wie sich die Ar-

beitsprozesse weltweit gestalten. Schließlich nehmen wir diese Produkte ab, verwer-

ten sie, konsumieren sie. Die öffentliche Hand hat bei ihrer Auftragsvergabe eine be-

sondere Verantwortung. Wir fordern alle Ministerien auf, bei ihren Vergaben zukünftig

genau solche Aspekte zu berücksichtigen.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Vielen Dank, Frau Kollegin Weikert. – Die nächs-

te Wortmeldung kommt von Freiherrn von Lerchenfeld. Bitte schön.

Ludwig Freiherr von Lerchenfeld (CSU): (Vom Redner nicht autorisiert) Frau Präsi-

dentin, Hohes Haus! Ich denke, hier im Haus besteht eindeutig Einigkeit darüber, dass

ausbeuterische Kinderarbeit nicht tolerierbar ist. Ausbeuterische Kinderarbeit muss

natürlich weiterhin bekämpft werden. Die CSU-Fraktion hat dies stets unterstützt, zum

Beispiel im November 2011 durch die Zustimmung zum Dringlichkeitsantrag der GRÜ-

NEN auf Drucksache 16/10186. Weiterhin hat der Bayerische Landtag seinen politi-

schen Willen, einen Beitrag zum internationalen Kampf gegen ausbeuterische Kinder-

arbeit zu leisten, mit seinem Beschluss auf der Landtagsdrucksache 17/1487 vom
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3. April 2014 bekräftigt und damit ein deutliches Zeichen gesetzt. Der Beschluss, in

dem die Staatsregierung aufgefordert wurde, im Zuge der für die 17. Legislaturperiode

geplanten Überarbeitung des Bestattungsgesetzes eine Rechtsgrundlage für den Er-

lass kommunaler Satzungsregelungen zu schaffen, die eine Verwendung von Grab-

malen aus ausbeuterischer Kinderarbeit ausschließen, ging damals übrigens auf eine

Initiative der CSU-Fraktion zurück.

Heute liegt uns nun in Zweiter Lesung der Gesetzentwurf der Staatsregierung vor. Fe-

derführend ist das Gesundheitsministerium. Ebenso gibt es, wie wir gehört haben, Ge-

setzentwürfe der SPD und der GRÜNEN. Eines gilt es hierbei zu bedenken: Alle drei

Gesetzentwürfe haben einen ähnlichen Grundtenor, und alle drei Gesetzentwürfe

stimmen in der Auffassung überein, dass wir eine klare und eindeutige Regelung zur

Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Herstellung von Grabmalen brau-

chen. Um dies zu ermöglichen und um die Verwendung von Grabsteinen aus ausbeu-

terischer Kinderarbeit in Friedhofssatzungen auszuschließen, bedarf es der Schaffung

dieser hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 16. Oktober 2013 klargestellt,

dass die vorhandenen Satzungsermächtigungen im Lichte der Berufsfreiheit der Stein-

metze und Natursteinhersteller nicht ausreichen. Auf die Rechte dieser Berufsgruppen

musste daher bei einer gesetzlichen Neuregelung besonders Rücksicht genommen

werden. Unumgänglich war dafür eine Abstimmung des Gesetzentwurfs mit den Be-

rufsverbänden, mit den kommunalen Spitzenverbänden und mit den Kirchen als Ver-

treter der Friedhofsträger.

Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Frage der Nachweisfüh-

rung. Hier hat der Gesetzentwurf der Staatsregierung praxistaugliche Regelungen ge-

funden, die einerseits Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit wirksam ausschlie-

ßen und andererseits keine unerfüllbaren Anforderungen an unsere bayerischen

Unternehmen stellen und damit auch keine unnötige Bürokratie schaffen.
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Der Nachweis, dass der Grabstein ohne ausbeuterische Kinderarbeit produziert

wurde, kann in erster Linie durch ein Zertifikat anerkannter Organisationen erbracht

werden. Sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, sieht der Gesetzentwurf weitere

Nachweismöglichkeiten vor. Mit dem neuen Artikel 9a Absatz 1 des Bestattungsgeset-

zes soll kein unmittelbares gesetzliches Verbot begründet werden. Der Gesetzentwurf

schafft vielmehr eine Ermächtigungsgrundlage für entsprechende Satzungsregelun-

gen. Dies achtet die in Artikel 11 der Verfassung verankerte Befugnis der Gemeinden,

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft grundsätzlich selbst zu regeln.

Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion verfolgt das gleiche Ziel und ist auch in seinem

Wortlaut dem Entwurf unserer Staatsregierung auffallend ähnlich. Dennoch hat der

Entwurf der Staatsregierung klar erkennbare Vorzüge: Zum einen nimmt er das Ge-

setzgebungsverfahren zum Anlass, einen Beitrag zur Rechtsbereinigung zu leisten.

Somit werden verschiedene nicht mehr erforderliche Regelungen im Bestattungsge-

setz gestrichen. Zum anderen erscheint es mir zweifelhaft, ob die Forderung der SPD

nach einem Nachweis der Maßnahmen zur Vermeidung der Kinderarbeit für den Fall,

dass kein Zertifikat vorgelegt werden kann, tatsächlich zielführend ist.

Den Gesetzentwurf der GRÜNEN lehnen wir schon aufgrund verfassungsrechtlicher

Bedenken ab. Rechtsstaatlichen Anforderungen können Normen nur dann genügen,

wenn sich daraus hinreichend ermitteln lässt, was von den Normadressaten verlangt

wird. Für Friedhofssatzungen, meine Damen und Herren, bedeutet dies: Es bedarf

einer klaren Bestimmung, welcher Art der geforderte Nachweis sein muss und welche

Nachweise anerkannt werden. Regelungen, die als Nachweis ein vertrauenswürdiges,

allgemein anerkanntes Zertifikat oder ein Zertifikat einer anerkannten Organisation vo-

raussetzen, genügen diesen Anforderungen genau nicht.

Weiterhin ist auch die Regelung in Artikel 9 Absatz 4a des Gesetzentwurfs der Frak-

tion der GRÜNEN bedenklich. Das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie

und Integration soll ermächtigt werden, durch Einzelfallentscheidungen zusätzlich zu

den Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz weitere
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Staaten anzuerkennen, in denen ausreichende Anhaltspunkte dafür bestünden, dass

keine ausbeuterische Kinderarbeit stattfindet. Hier im Haus sollte doch jedem klar

sein, dass derartige Einzelfallentscheidungen in der Praxis nur weitere Bürokratie und

Unklarheiten mit sich bringen werden. Wir von der CSU-Fraktion sprechen uns hinge-

gen für einen klaren ordnungspolitischen Rahmen ohne politischen Mehraufwand aus.

Zusammenfassend möchte ich in dieser Sache festhalten, dass wir mit dem Gesetz-

entwurf der Staatsregierung eine sehr gute Lösung gefunden haben, die sowohl im In-

teresse des weltweiten Kinderwohls als auch im Interesse der Steinmetze und Natur-

steinhändler ist.

(Zuruf von den GRÜNEN: Aber das Kindeswohl gibt es schon noch!)

– Selbstverständlich!

Darum bitte ich Sie, der Empfehlung des federführenden Ausschusses für Kommunale

Fragen, Innere Sicherheit und Sport sowie den Ausschüssen für Bundes- und Europa-

angelegenheiten sowie Verfassung, Recht und Parlamentsfragen zu folgen und in die-

sem Fall dem Gesetzentwurf unserer Staatsregierung zuzustimmen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr von Lerchenfeld. – Die

nächste Wortmeldung kommt von Herrn Hanisch. Bitte schön, Kollege Hanisch.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen

und Herren! Die FREIEN WÄHLER wollen keine Kinderarbeit, schon gar nicht ausbeu-

terische Kinderarbeit. Deshalb werden wir den drei vorliegenden Gesetzentwürfen zu-

stimmen. Ich werde dies im Einzelnen noch erklären.

Wie kommt es denn eigentlich, wenn sich alle darüber einig sind, was sie wollen,

dazu, dass unsere Kommunen Satzungen erlassen, in denen sie Kinderarbeit verbie-

ten, dann aber das Bundesverwaltungsgericht diese Satzungen aufhebt? – Der Grund
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dafür ist nicht, dass das Bundesverwaltungsgericht für Kinderarbeit wäre – im Gegen-

teil –, sondern einfach, dass die gesetzliche Grundlage dafür fehlt. Das war der

Knackpunkt, weshalb diese Satzungen aufgehoben wurden, nachdem Steinmetze ge-

klagt hatten.

Mit dem Gesetz, das heute wohl verabschiedet werden wird, schaffen wir Klarheit für

die kommunale Ebene. Die Kommunen können in ihre Satzungen hineinschreiben,

dass Grabsteine, die mit ausbeuterischer Kinderarbeit produziert wurden, nicht gewollt

sind, dass sie verboten sind, dass sie auf dem Gemeindefriedhof oder auf dem kirchli-

chen Friedhof – was auch immer – nicht aufgestellt werden dürfen.

Meine Damen und Herren, der Knackpunkt der gesamten Thematik – das ist bei den

drei Vorrednern schon zum Ausdruck gekommen – ist der Nachweis. Das ist für mich

auch der wesentliche Unterschied zwischen den Gesetzentwürfen der CSU, der SPD

und der GRÜNEN. Die CSU betrachtet im Prinzip eine Eigenerklärung des Steinmet-

zes als ausreichend. Das heißt, wenn ich heute dem Antrag, den Grabstein aufstellen

zu dürfen, eine Erklärung des Steinmetzes beilege, dann reicht diese Eigenerklärung

des Steinmetzes. In den Entwürfen der SPD und der GRÜNEN heißt es, dass sich die

Genehmigungsbehörden vergewissern müssen. Vergewissern bedeutet für mich

schon auch ein aktives Tun. Da muss ich auch selber einmal prüfen; da muss ich,

wenn ich Zweifel habe, etwas mehr tun, als nur die Unterschrift des Steinmetzen ein-

zuholen.

Ich glaube, wir alle sind uns darüber einig, dass die auch im Gesetz vorgesehene

Nachweisgrundlage der Zertifizierung eine sehr schlechte ist, weil die Zertifikate, die

es gibt, von vielen als Gefälligkeitszertifikate betrachtet werden. Zertifikate, die wir an-

erkennen können, müssen von unabhängigen Kontrolleuren ausgestellt werden. Die

Kontrollen müssen unangemeldet erfolgen. Dies ist aber bei dem, was bisher am

Markt vorliegt, nicht der Fall. Insofern ist das eigentlich der Knackpunkt. Grundsätzlich

ist der Weg aber richtig.

Protokollauszug
81. Plenum, 20.07.2016 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 10



Wir haben schon im Februar 2014 einem CSU-Antrag zugestimmt, in dem gefordert

wurde: Staatsregierung, lege uns jetzt einmal einen brauchbaren Gesetzentwurf vor.

Das hat etwas lange gedauert. Jetzt liegt der Gesetzentwurf vor. Wir schaffen die

Basis für die Handlungsfähigkeit der Kommunen, damit wir vielleicht der unwahr-

scheinlich weit verbreiteten ausbeuterischen Kinderarbeit dadurch etwas Einhalt ge-

bieten können, indem wir eben diese Nachweise fordern, wenn es darum geht, Grab-

steine auf unseren Friedhöfen aufstellen zu lassen. – Vielen Dank.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Vielen Dank, Herr Kollege Hanisch. – Jetzt hat

sich für die Staatsregierung noch Frau Staatsministerin Huml zu Wort gemeldet. Bitte

schön, Frau Huml.

Staatsministerin Melanie Huml (Gesundheitsministerium): Werte Präsidentin, liebe

Kolleginnen und Kollegen! Unser gemeinsames Ziel ist es, gegen ausbeuterische Kin-

derarbeit vorzugehen. Das ist das Ziel aller drei Gesetzentwürfe, über die wir gerade

gemeinsam beraten. Es ist wichtig, eine effektive und rechtssichere Regelung zu errei-

chen, damit diese auch in der Praxis gelebt werden kann. Das hat Herr Kollege von

Lerchenfeld gerade schon gesagt. Uns sind die Rechtssicherheit und die Praktikabili-

tät wichtig. Warum Rechtssicherheit? – Viele Gerichte haben sich bereits mit der Pro-

blematik beschäftigt, weil die aufgestellten verfassungsrechtlichen Leitlinien zu beach-

ten sind. Meine Vorredner haben es schon erwähnt. Verbote von Grabsteinen und

Grabeinfassungen aus ausbeuterischer Kinderarbeit in der Friedhofssatzung beein-

flussen die freie Berufsausübung der Steinmetze. Deshalb gab es immer wieder Urtei-

le hierzu. Wenn wir den Kommunen über ein Gesetz die Möglichkeit eröffnen, diese

Regelung in ihre Satzungen aufzunehmen, müssen die Kommunen die Sicherheit

haben, dass sie nicht wieder aufgehoben wird. Im Sinne der Kommunen vor Ort, die

tätig werden wollen, sollte die Regelung auch umsetzbar sein.
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Die Satzungsregelung braucht eine rechtssichere gesetzliche Grundlage. Meine sehr

geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb muss der Ge-

setzgeber bestimmen, wie man den Nachweis erbringen kann, dass ein Grabstein tat-

sächlich nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammt. Die Nachweispflicht sollte

nicht nur den Steinmetzen draußen vor Ort aufgebürdet werden. Wie sieht es mit dem

Nachweis aus? Ist das Zertifikat vertrauenswürdig? – Die Unterschiede in den Gesetz-

entwürfen sind zwar nur marginal und zeigen sich nur in Nuancen, aber wir sind der

Auffassung, dass unser Gesetzentwurf die größte Rechtssicherheit und Praktikabilität

bietet. Das sehen wir auch beim Blick auf die Regelungen in anderen Bundesländern.

Deshalb haben wir diesen Vorschlag eingebracht.

Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Punkte. Er sieht eine spezielle Satzungser-

mächtigung im Bestattungsgesetz vor. Damit können die Friedhofsträger selbst be-

stimmen, ob sie Grabsteine aus Naturstein nur aufstellen lassen, wenn sie nachweis-

lich ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt wurden. Die Kommune kann selbst

entscheiden, ob sie diesen Weg geht oder nicht; ihr wird jedoch die Möglichkeit eröff-

net. Dieser Nachweis kann durch eine lückenlose Dokumentation erbracht werden,

aus der hervorgeht, dass der Grabstein ausschließlich aus dem europäischen Binnen-

markt kommt. Es kann aber auch ein Zertifikat vorgelegt werden, mit dem nachgewie-

sen wird, dass ein Grabstein ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt worden ist.

Gleichzeitig muss die ausstellende Organisation gewisse Mindeststandards einhalten,

die für die Zertifizierung wichtig sind. Im Falle eines Zertifikats liegt die Verantwortung

somit bei der ausstellenden Organisation.

Mit unserem Gesetzentwurf werden die notwendigen formalen Inhalte für ein solches

Zertifikat festgelegt. Auf diese Weise können Steinmetze und Friedhofsverwaltungen

entscheiden, ob ihnen das Zertifikat ausreicht. Das bedeutet, wir geben vor, was im

Zertifikat stehen muss. Die Friedhofsverwaltungen und Steinmetze können schließlich

selber entscheiden, ob die Kriterien ausreichen oder nicht. Die Verantwortung für die

Validität verbleibt jedoch bei den Organisationen, die das Zertifikat ausstellen. Auf
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diese Weise halten wir die Vorgaben der Rechtsprechung ein. Das ist im Sinne aller

Beteiligten.

Die Gesetzentwürfe von SPD und GRÜNEN schaffen in unseren Augen nicht die ge-

eignete Rechtsgrundlage, weil zwei wesentliche Aspekte anders sind: Dort wird die

Ausweitung auf Produktionsstaaten gefordert, die Grabsteine bisher ohne Zertifikat ex-

portieren. Damit wird die Frage aufgeworfen, ob das Sozialministerium weitere Staa-

ten anerkennen kann. Wir sind der Auffassung, dass diese Regelung in der Praxis auf-

wendig, kostenintensiv und langwierig sein kann. Außerdem ist es fraglich, wie

aussagekräftig ein solches Gutachten ist. Wir vermuten im Verhältnis zum Ergebnis

einen zu hohen bürokratischen Aufwand. Das zeigen auch die Erfahrungen in Nord-

rhein-Westfalen. Deshalb sind wir der Auffassung, dass diese Staaten nicht aufge-

nommen werden sollten.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Gestaltung der Zertifikate. Im Gesetzentwurf der SPD

ist von anerkannten Zertifikaten, im Gesetzentwurf der GRÜNEN von bewährten Zerti-

fikaten die Rede. Die Verwaltungsgerichte haben jedoch bereits mehrfach vergleichba-

re Formulierungen für unwirksam, unverhältnismäßig und zu unbestimmt erklärt. Des-

halb müssen wir bestimmter sein. Aus diesem Grund verweisen wir auf unsere

Regelung im Gesetzentwurf der Staatsregierung. Wir hätten uns alle gewünscht, bei

diesem Thema zügiger voranzukommen. Wir mussten – das haben wir schon gehört –

jedoch viele Personen einbinden und die Rechtssicherheit herstellen. Außerdem gab

es verschiedene Urteile in die eine und in die andere Richtung. Deshalb war es not-

wendig, gründlich zu sein.

Wir hoffen, dass wir mit diesem Gesetzentwurf eine rechtssichere und praktikable

bayerische Regelung gefunden haben. Ich freue mich, wenn viele Kommunen diese

Regelung auch umsetzen. Ich weiß, dass viele Kommunen bereits mit den Hufen

scharren, weil sie an die Umsetzung gehen wollen. Mit dem heutigen Beschluss kann

daran gearbeitet werden. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir gemeinsam etwas gegen
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ausbeuterische Kinderarbeit getan haben. Kinder gehören in die Schule und nicht in

Steinbrüche.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Staatsministerin. – Weitere

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur

Abstimmung. Dazu werden die Tagesordnungspunkte getrennt.

Zunächst lasse ich über Tagesordnungspunkt 7 abstimmen. Der Abstimmung liegt der

Initiativgesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache

17/8884 zugrunde. Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Si-

cherheit und Sport empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem

Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Frak-

tionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FREIE WÄHLER und SPD. Gegenstimmen? –

Das ist die Fraktion der CSU. Enthaltungen? – Keine. Damit ist dieser Gesetzentwurf

abgelehnt.

Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 8. Der Abstimmung liegt

der Initiativgesetzentwurf der SPD-Fraktion auf Drucksache 17/10925 zugrunde. Der

federführende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport emp-

fiehlt auch hier die Ablehnung. Wer dagegen dem Gesetzentwurf zustimmen will, den

bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD und der FREIEN

WÄHLER. Gegenstimmen? – Das ist die CSU-Fraktion. Enthaltungen? – BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist auch dieser Gesetzentwurf abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 9. Der Abstimmung

liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf der Drucksache 17/10903 und die

Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Kommunale Fragen, Inne-

re Sicherheit und Sport auf der Drucksache 17/12568 zugrunde. Der federführende

Ausschuss empfiehlt Zustimmung zum Gesetzentwurf. Der endberatende Ausschuss

für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endberatung dem Ge-
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setzentwurf ebenfalls zu. Ergänzend schlägt er vor, dass im neuen Artikel 9a Absatz 3

als Datum der "1. September 2016", in § 2 Absatz 1 als Datum des Inkrafttretens der

"1. September 2016" und in § 2 Absatz 2 als Datum des Außerkrafttretens der "31. Au-

gust 2016" eingefügt werden. Ich verweise auf die Drucksache 17/12568. Wer dem

Gesetzentwurf mit diesen Ergänzungen zustimmen will, den bitte ich um das Handzei-

chen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Auch keine.

Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher

Form durchzuführen. – Ich sehe keinen Widerspruch. Wer dem Gesetzentwurf seine

Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die Frak-

tionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Auch keine. Damit ist das Gesetz so ange-

nommen. Es trägt den Titel: "Gesetz zur Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit bei

der Grabsteinherstellung". Damit sind die Tagesordnungspunkte 7 bis 9 erledigt.
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